
Bank-Signet XXX oder


Versicherung-Signet XXX
Bundesamt für Umwelt BAFU

Abteilung Abfall und Rohstoffe
Adresse Bank XXX oder

CH 3003 Bern
Adresse Versicherung XXX
Tel.: +41 58 462 93 80
Bankgarantie-Nr. XXX oder Versicherungsgarantie-Nr. XXX
Diese Bank- oder Versicherungsgarantie wird von der Firma XXX, XXX-Strasse XX, PLZ Ort zur Sicherstellung der Entsorgungskosten gemäss Art. 20 in Verbindung mit Art. 33 und 34 VeVA
 und Art. 7 in Verbindung mit Art. 22, 23, 24, 25 und 26 der Verordnung (EU) 2024/1157
 erbracht. 
Sofern der Exporteur
 nach Art. 8 und 9 Abs. 2 des Basler Übereinkommens in Verbindung mit Art. 33 und 34 VeVA zur Rücknahme oder umweltverträglichen Entsorgung der Abfälle verpflichtet ist und dafür die Kosten zu tragen hat, seinen Pflichten jedoch nicht nachkommen kann, so hat das Bundesamt für Umwelt, Abteilung Abfall und Rohstoffe, CH-3003 Bern unmittelbaren Zugriff auf die vom Exporteur nach Art. 20 VeVA hinterlegte Bank- oder Versicherungsgarantie. 
Hat hingegen der Empfänger nach Art. 9 Abs. 3 des Basler Übereinkommens in Verbindung mit Art. 25 Abs. 8 der Verordnung (EU) 2024/1157 die illegale Verbringung zu verantworten und dafür gemäss Art. 26 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2024/1157 die Kosten zu tragen, seinen Pflichten jedoch nicht nachkommen kann, hat die zuständige Behörde im Einfuhrstaat unmittelbaren Zugriff auf die nach Art. 7 der Verordnung (EU) 2024/1157 hinterlegte Bank- oder Versicherungsgarantie. 
Hiermit verpflichtet sich die Bank XXX (oder Versicherung XXX) gegenüber dem Bundesamt für Umwelt oder der zuständigen Behörde des Einfuhrstaates auf deren erste Aufforderung hin, unwiderruflich und ungeachtet der Gültigkeit und der Rechtswirkungen des Grundgeschäfts und unter Verzicht auf jegliche Einwendungen und Einreden aus demselben, zur Bezahlung sämtlicher oben genannten Kosten betreffend der Notifizierung CH000XXXX bis zu einem Höchstbetrag von CHF XXXXX.
Die Dauer dieser Bankgarantie (oder Versicherungsgarantie) ist vom Datum der ersten Verbringung bis 455Tage nach der letzten Abfallverbringung der Notifizierung CH000XXXX. Dies entspricht der Gültigkeit vom XX.XX.20XX  bis XX.XX.20XX. Falls eine Anzeige der zuständigen Behörde des Einfuhrstaates zur Rücknahme, der alternativen umweltverträglichen Entsorgung vor Ort oder in einem Drittstaat vorliegt, verlängert sich die Gültigkeitsdauer bis zum Vorliegen der entsprechenden Entsorgungsnachweise.
Die Bank XXX (oder Versicherung XXX) verpflichtet sich, nach Erhalt der schriftlichen Aufforderung des Bundesamtes für Umwelt oder der zuständigen Behörde des Einfuhrstaats den genannten Betrag nach dessen Anweisungen zu überweisen. 


Datum:


Unterschrift Bank (oder Versicherung)
� Verordnung vom 22. Juni 2005 über den Verkehr mit Abfällen (VeVA, SR-Nummer: 814.610)


� Verordnung (EU) 2024/1157 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 über die Verbringung von Abfällen


� Es kann gemäss Art. 20 in Verbindung mit Art. 33 und 34 VeVA sowie Art. 3 Z. 6 lit b der Verordnung (EU) 2024/1157 nur der Exporteur zur Rücknahme der Abfälle verpflichtet werden. 








Stand 12.03.2015

